
 

 

  

 

 

S.02.01 — Bilanz 

Allgemeine Bemerkungen: 

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die Erstübermittlung, die vierteljährliche und 
die jährliche Übermittlung von Informationen für einzelne Unternehmen, Sonder
verbände und den übrigen Teil. 

Die Spalte „Solvabilität-II-Wert“ (C0010) ist anhand der Bewertungsgrundsätze 
auszufüllen, die in der Richtlinie 2009/138/EG, der Delegierten Verordnung (EU) 
2015/35 und den technischen Standards und Leitlinien zu Solvabilität II dargelegt 
sind. 

In Bezug auf die Spalte „Bewertung im gesetzlichen Abschuss“ (C0020) gelten 
die Ansatz- und Bewertungsmethoden, die von den Unternehmen in ihren ge
setzlichen Abschlüssen gemäß den nationalen Rechnungslegungsvorschriften 
oder den IFRS, sofern diese als nationale Rechnungslegungsvorschriften an
erkannt werden, angewendet werden. Auf dem Meldebogen SR02.01 ist diese 
Spalte nur auszufüllen, wenn das nationale Recht für Sonderverbände gesetzliche 
Abschlüsse vorschreibt. 

Generell gilt, dass in der Spalte „Bewertung im gesetzlichen Abschluss“ jeder 
Posten einzeln aufzuführen ist. Für die Angabe aggregierter Zahlen, falls keine 
separaten Zahlen verfügbar sind, sind in der Spalte „Bewertung im gesetzlichen 
Abschluss“ gepunktete Zeilen vorgesehen. 

ELEMENT HINWEISE 

Vermögenswerte 

Z0020 Sonderverband oder übriger 
Teil 

Angabe, ob sich die Berichtszahlen auf einen Sonderverband oder 
den übrigen Teil beziehen. Aus der folgenden erschöpfenden Liste ist 
eine Option auszuwählen: 
1 — Sonderverband 
2 — Übriger Teil 

Z0030 Fondsnummer Wenn Element Z0020 = 1, ist dies die vom Unternehmen vergebene 
einmalige Fondsnummer. Sie bleibt im Zeitverlauf unverändert. Sie 
darf für keinen anderen Fonds wiederverwendet werden. 
►M2 __________ ◄ 
Wenn Element Z0020 = 2, tragen Sie bitte „0“ ein. 

C0020/R0010 Geschäfts- oder Firmenwert Immaterieller Vermögenswert, der sich aus einem Unternehmens
zusammenschluss ergibt und den wirtschaftlichen Wert der Ver
mögenswerte reflektiert, die bei einem Unternehmenszusammen
schluss nicht einzeln identifiziert oder gesondert anerkannt werden 
können. 
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ELEMENT HINWEISE 

C0020/R0020 Abgegrenzte Abschlusskosten Abschlusskosten mit Bezug auf Verträge, die zum Bilanzstichtag in 
Kraft waren und die von einem laufenden auf spätere Berichtszei
träume vorgetragen werden, da sie sich auf nicht abgelaufene Risik
operioden beziehen. In Bezug auf das Lebensversicherungsgeschäft 
werden Abschlusskosten abgegrenzt, wenn ihre Einziehung wahr
scheinlich ist. 

C0010–C0020/ 
R0030 

Immaterielle Vermögenswerte Immaterielle Vermögenswerte außer dem Geschäfts- oder Firmen
wert. Ein identifizierbarer nicht monetärer Vermögenswert ohne phy
sische Substanz. 

C0010–C0020/ 
R0040 

Latente Steueransprüche Latente Steueransprüche sind die Beträge an Ertragsteuern, die in 
künftigen Perioden erstattungsfähig sind und aus 
(a) abzugsfähigen temporären Differenzen, 
(b) dem Vortrag noch nicht genutzter steuerlicher Verluste und/oder 
(c) dem Vortrag noch nicht genutzter steuerlicher Gewinne 

resultieren. 

C0010–C0020/ 
R0050 

Überschuss bei den Altersver
sorgungsleistungen 

Dies ist der gesamte Nettoüberschuss im Zusammenhang mit dem 
Altersversorgungssystem für Mitarbeiter. 

C0010–C0020/ 
R0060 

►C2 Sachanlagen für den 
Eigenbedarf ◄ 

Zur ständigen Nutzung bestimmte Sachanlagen sowie Eigentumswer
te, die vom Unternehmen für den Eigenbedarf genutzt werden. Ein
schließlich im Bau befindlicher zur Eigennutzung vorgesehener Im
mobilien. 

C0010–C0020/ 
R0070 

Anlagen (außer Vermögens
werten für indexgebundene 
und fondsgebundene Verträge) 

Dies ist die Gesamtsumme der Anlagen außer Vermögenswerten für 
index- und fondsgebundene Verträge. 

C0010–C0020/ 
R0080 

Immobilien (außer zur Eigen
nutzung) 

Wert der nicht zur Eigennutzung vorgesehenen Immobilien. Ein
schließlich im Bau befindlicher nicht zur Eigennutzung vorgesehener 
Immobilien. 

C0010–C0020/ 
R0090 

Anteile an verbundenen Un
ternehmen, einschließlich Be
teiligungen 

Beteiligungen im Sinne von Artikel 13 Absatz 20 und Artikel 212 
Absatz 2 und Anteile an verbundenen Unternehmen gemäß Arti
kel 212 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2009/138/EG. 
Beziehen sich Teile der Vermögenswerte im Zusammenhang mit 
Beteiligungen und verbundenen Unternehmen auf fonds- und index
gebundene Verträge, sind diese unter „Vermögenswerte für index- 
und fondsgebundene Verträge“ in C0010–C0020/R0220 anzugeben. 

C0010–C0020/ 
R0100 

Aktien Dies ist der Gesamtbetrag der notierten und nicht notierten Aktien. 
Wird in Bezug auf die Spalte „Bewertung im gesetzlichen Ab
schluss“ (C0020) keine Unterteilung nach notierten und nicht notier
ten Eigenkapitalinstrumenten vorgenommen, so muss in dieser Posi
tion die Summe ausgewiesen werden. 

C0010–C0020/ 
R0110 

Aktien — notiert Aktien, die Eigenkapital von Gesellschaften darstellen, d. h. die Ei
gentümerschaft an einer Gesellschaft widerspiegeln, gehandelt an 
einem geregelten Markt oder innerhalb eines multilateralen Handels
systems gemäß der Definition in Richtlinie 2004/39/EG. 
Ausgenommen sind Anteile an verbundenen Unternehmen, ein
schließlich Beteiligungen. 
Wird in Bezug auf die Spalte „Bewertung im gesetzlichen Ab
schluss“ (C0020) keine Unterteilung nach notierten und nicht notier
ten Aktien vorgenommen, so muss diese Position nicht ausgewiesen 
werden. 

▼B 
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ELEMENT HINWEISE 

C0010–C0020/ 
R0120 

Aktien — nicht notiert Aktien, die Eigenkapital von Gesellschaften darstellen, d. h. die Ei
gentümerschaft an einer Gesellschaft widerspiegeln, nicht gehandelt 
an einem geregelten Markt oder innerhalb eines multilateralen Han
delssystems gemäß der Definition in Richtlinie 2004/39/EG. 
Ausgenommen sind Anteile an verbundenen Unternehmen, ein
schließlich Beteiligungen. 
Wird in Bezug auf die Spalte „Bewertung im gesetzlichen Ab
schluss“ (C0020) keine Unterteilung nach notierten und nicht notier
ten Aktien vorgenommen, so muss diese Position nicht ausgewiesen 
werden. 

C0010–C0020/ 
R0130 

Anleihen Dies ist der Gesamtbetrag der Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, 
strukturierten Schuldtitel und besicherten Wertpapiere. 
Wird in Bezug auf die Spalte „Bewertung im gesetzlichen Ab
schluss“ (C0020) keine Unterteilung der Anleihen vorgenommen, 
so muss in dieser Position die Summe ausgewiesen werden. 

C0010–C0020/ 
R0140 

Staatsanleihen Anleihen, die von öffentlicher Hand begeben werden, sei es von 
Zentralstaaten, supranationalen staatlichen Institutionen, Regional
regierungen oder Kommunalverwaltungen, und Anleihen, die voll
ständig, vorbehaltlos und unwiderruflich von der Europäischen Zen
tralbank, den Zentralstaaten der Mitgliedstaaten und den Zentralban
ken garantiert werden, die auf die einheimische Währung dieses 
Zentralstaats und der Zentralbank lauten und aus dieser Währung 
finanziert sind, sowie Anleihen, die von multilateralen Entwicklungs
banken gemäß Artikel 117 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/ 
2013 oder internationalen Organisationen gemäß Artikel 118 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 garantiert werden, wobei die Garan
tie die Anforderungen nach Artikel 215 der Delegierten Verord
nung (EU) 2015/35 erfüllt. 
Wird in Bezug auf die Spalte „Bewertung im gesetzlichen Ab
schluss“ (C0020) keine Unterteilung in Anleihen, strukturierte Pro
dukte und besicherte Wertpapiere vorgenommen, so muss diese Po
sition nicht ausgewiesen werden. 

C0010–C0020/ 
R0150 

Unternehmensanleihen Von Unternehmen begebene Anleihen 
Wird in Bezug auf die Spalte „Bewertung im gesetzlichen Ab
schluss“ (C0020) keine Unterteilung in Anleihen, strukturierte Pro
dukte und besicherte Wertpapiere vorgenommen, so muss diese Po
sition nicht ausgewiesen werden. 

C0010–C0020/ 
R0160 

Strukturierte Schuldtitel Hybride Wertpapiere, die ein festverzinsliches Wertpapier (Rendite in 
Form fester Zahlungen) mit einer Reihe von derivativen Komponen
ten kombinieren. Ausgenommen von dieser Kategorie sind festver
zinsliche Wertpapiere, die von Staaten ausgegeben werden. Betrifft 
Wertpapiere, in die Derivate gleich welcher Kategorie eingebettet 
sind, einschließlich Credit Default Swaps („CDS“), Constant Matu
rity Swaps („CMS“) und Credit Default Options („CDOp“). Ver
mögenswerte dieser Kategorie werden nicht entbündelt. 
Wird in Bezug auf die Spalte „Bewertung im gesetzlichen Ab
schluss“ (C0020) keine Unterteilung in Anleihen, strukturierte Pro
dukte und besicherte Wertpapiere vorgenommen, so muss diese Po
sition nicht ausgewiesen werden. 

▼B 
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ELEMENT HINWEISE 

C0010–C0020/ 
R0170 

Besicherte Wertpapiere Wertpapiere, deren Wert und Zahlungen von einem Portfolio zu
grunde liegender Vermögenswerte abgeleitet sind. Dazu gehören As
set Backed Securities („ABS“), Mortgage Backed Securities 
(„MBS“), Commercial Mortgage Backed Securities („CMBS“), Col
lateralised Debt Obligations („CDO“), Collateralised Loan Obliga
tions („CLO“) und Collateralised Mortgage Obligations („CMO“). 
Wird in Bezug auf die Spalte „Bewertung im gesetzlichen Ab
schluss“ (C0020) keine Unterteilung in Anleihen, strukturierte Pro
dukte und besicherte Wertpapiere vorgenommen, so muss diese Po
sition nicht ausgewiesen werden. 

C0010–C0020/ 
R0180 

Organismen für gemeinsame 
Anlagen 

Ein Organismus für gemeinsame Anlagen ist ein Organismus für 
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) gemäß Artikel 1 
Absatz 2 der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates oder ein alternativer Investmentfonds (AIF) gemäß 
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2011/61/EU des Eu
ropäischen Parlaments und des Rates. 

C0010–C0020/ 
R0190 

Derivate Ein Derivat ist ein Finanzinstrument oder ein anderer Kontrakt mit 
allen drei nachstehenden Merkmalen: 
(a) Seine Wertentwicklung ist an einen bestimmten Zinssatz, den 

Preis eines Finanzinstruments, einen Rohstoffpreis, Wechselkurs, 
Preis- oder Zinsindex, ein Bonitätsrating, einen Kreditindex oder 
eine ähnliche Variable gekoppelt, sofern bei einer nicht finan
ziellen Variablen diese nicht spezifisch für eine der Vertragspar
teien ist (auch „Basiswert“ genannt). 

(b) Es erfordert keine Anfangsauszahlung oder eine, die im Ver
gleich zu anderen Vertragsformen, von denen zu erwarten ist, 
dass sie in ähnlicher Weise auf Änderungen der Marktbedingun
gen reagieren, geringer ist. 

(c) Es wird zu einem späteren Zeitpunkt beglichen. 
Hier wird nur ein positiver Solvabilität-II-Wert des Derivats zum 
Zeitpunkt der Berichterstattung ausgewiesen (bei einem negativen 
Wert siehe R0790). 

C0010–C0020/ 
R0200 

Einlagen außer Zahlungsmit
teläquivalenten 

Einlagen außer Zahlungsmitteläquivalenten, die vor einem bestimm
ten Fälligkeitstermin nicht als Zahlungsmittel verwendet werden kön
nen und nicht ohne erhebliche Einschränkung oder Vertragsstrafe in 
Valuta oder jederzeit verfügbare Einlagen umgewandelt werden kön
nen. 

C0010–C0020/ 
R0210 

Sonstige Anlagen Sonstige Anlagen, die nicht unter die vorgenannten Anlagen fallen. 

C0010–C0020/ 
R0220 

Vermögenswerte für index
gebundene und fondsgebun
dene Verträge 

Vermögenswerte für index- und fondsgebundene Verträge (klassifi
ziert in Geschäftsbereich 31 gemäß Anhang I der Delegierten 
Verordnung (EU) 2015/35). 

C0010–C0020/ 
R0230 

Darlehen und Hypotheken Gesamtbetrag der Darlehen und Hypotheken, d. h. finanzielle Ver
mögenswerte, die entstehen, wenn Unternehmen besichert oder nicht 
besichert Mittel, einschließlich Cash-Pools, verleihen. 
Wird in Bezug auf die Spalte „Bewertung im gesetzlichen Ab
schluss“ (C0020) keine Unterteilung der Darlehen und Hypotheken 
vorgenommen, so muss in dieser Position die Summe ausgewiesen 
werden. 

▼B 
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ELEMENT HINWEISE 

C0010–C0020/ 
R0240 

Policendarlehen Policenbesicherte Darlehen an Versicherungsnehmer (Darlehen mit 
Versicherungsscheinen als Sicherheit). 
Wird in Bezug auf die Spalte „Bewertung im gesetzlichen Ab
schluss“ (C0020) keine Unterteilung in Policendarlehen, Hypothe
kendarlehen an Privatpersonen und sonstige Darlehen und Hypothe
ken vorgenommen, so muss diese Position nicht ausgewiesen 
werden. 

C0010–C0020/ 
R0250 

Darlehen und Hypotheken an 
Privatpersonen 

Finanzielle Vermögenswerte, die entstehen, wenn Gläubiger besichert 
oder nicht besichert Mittel an Schuldner (Privatpersonen), einschließ
lich Cash-Pools, verleihen. 
Wird in Bezug auf die Spalte „Bewertung im gesetzlichen Ab
schluss“ (C0020) keine Unterteilung in Policendarlehen, Hypothe
kendarlehen an Privatpersonen und sonstige Darlehen und Hypothe
ken vorgenommen, so muss diese Position nicht ausgewiesen 
werden. 

C0010–C0020/ 
R0260 

Sonstige Darlehen und Hypo
theken 

Nicht in Element R0240 oder R0250 einzureihende sonstige finan
zielle Vermögenswerte, die entstehen, wenn Gläubiger besichert oder 
nicht besichert Mittel an Schuldner (Sonstige), einschließlich 
Cash-Pools, verleihen. 
Wird in Bezug auf die Spalte „Bewertung im gesetzlichen Ab
schluss“ (C0020) keine Unterteilung in Policendarlehen, Hypothe
kendarlehen an Privatpersonen und sonstige Darlehen und Hypothe
ken vorgenommen, so muss diese Position nicht ausgewiesen 
werden. 

C0010–C0020/ 
R0270 

Einforderbare Beträge aus 
Rückversicherungsverträgen 
von: 

Dies ist der Gesamtbetrag der aus Rückversicherungsverträgen ein
forderbaren Beträge. Entspricht dem Anteil der Rückversicherer an 
den versicherungstechnischen Rückstellungen (einschließlich Finanz
rückversicherungen und Zweckgesellschaften). 

C0010–C0020/ 
R0280 

Nichtlebensversicherungen 
und nach Art der Nicht
lebensversicherungen betriebe
nen Krankenversicherungen 

Aus Rückversicherungsverträgen einforderbare Beträge in Bezug auf 
versicherungstechnische Rückstellungen für Nichtlebensversicherun
gen und nach Art der Nichtlebensversicherung betriebene Kranken
versicherungen. 
Wird in Bezug auf die Spalte „Bewertung im gesetzlichen Ab
schluss“ (C0020) keine Unterteilung nach Nichtlebensversicherungen 
außer Krankenversicherungen und nach Art der Nichtlebensversiche
rungen betriebenen Krankenversicherungen vorgenommen, so muss 
in dieser Position die Summe ausgewiesen werden. 

C0010–C0020/ 
R0290 

Nichtlebensversicherungen au
ßer Krankenversicherungen 

Aus Rückversicherungsverträgen einforderbare Beträge in Bezug auf 
versicherungstechnische Rückstellungen für das Nichtlebensversiche
rungsgeschäft, außer versicherungstechnischen Rückstellungen für 
nach Art der Nichtlebensversicherung betriebene Krankenversiche
rungen. 

C0010–C0020/ 
R0300 

Nach Art der Nichtlebensver
sicherung betriebene Kran
kenversicherungen 

Aus Rückversicherungsverträgen einforderbare Beträge in Bezug auf 
versicherungstechnische Rückstellungen für nach Art der Nicht
lebensversicherung betriebene Krankenversicherungen. 

C0010–C0020/ 
R0310 

Lebensversicherungen und 
nach Art der Lebensversiche
rung betriebene Krankenver
sicherungen außer Kranken
versicherungen und fonds- 
und indexgebundenen Ver
sicherungen 

Aus Rückversicherungsverträgen einforderbare Beträge in Bezug auf 
versicherungstechnische Rückstellungen für Lebensversicherungen 
und nach Art der Lebensversicherung betriebene Krankenversiche
rungen, außer Krankenversicherungen und fonds- und indexgebunde
nen Versicherungen. 
Wird in Bezug auf die Spalte „Bewertung im gesetzlichen Ab
schluss“ (C0020) keine Unterteilung nach Lebensversicherungen au
ßer Krankenversicherungen und fonds- und indexgebundenen und 
nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankenversicherungen 
vorgenommen, so muss in dieser Position die Summe ausgewiesen 
werden. 

▼B 
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C0010–C0020/ 
R0320 

Nach Art der Lebensversiche
rung betriebene Krankenver
sicherungen 

Aus Rückversicherungsverträgen einforderbare Beträge in Bezug auf 
versicherungstechnische Rückstellungen für nach Art der Lebensver
sicherung betriebene Krankenversicherungen. 

C0010–C0020/ 
R0330 

Lebensversicherungen außer 
Krankenversicherungen und 
fonds- und indexgebundenen 
Versicherungen 

Aus Rückversicherungsverträgen einforderbare Beträge in Bezug auf 
versicherungstechnische Rückstellungen für das Lebensversiche
rungsgeschäft, außer versicherungstechnischen Rückstellungen für 
nach Art der Lebensversicherung betriebene Krankenversicherungen 
und für fonds- und indexgebundene Versicherungen. 

C0010–C0020/ 
R0340 

Lebensversicherungen, fonds- 
und indexgebunden 

Aus Rückversicherungsverträgen einforderbare Beträge in Bezug auf 
versicherungstechnische Rückstellungen für das fonds- und index
gebundene Lebensversicherungsgeschäft. 

C0010–C0020/ 
R0350 

Depotforderungen Depotforderungen im Zusammenhang mit dem in Rückdeckung 
übernommenen Geschäft. 

C0010–C0020/ 
R0360 

Forderungen gegenüber Ver
sicherungen und Vermittlern 

►M2 Von Versicherungsnehmern, Versicherern und anderen Akteu
ren im Versicherungsgeschäft zu entrichtende Beträge, die nicht in 
den versicherungstechnischen Rückstellungen enthalten sind. 
Hierzu zählen Forderungen aus dem in Rückdeckung übernommenen 
Geschäft. 
Bei der Solvabilität-II-Spalte (C0010) sind in diesem Feld nur über
fällige Beträge anzugeben. ◄ 

C0010–C0020/ 
R0370 

Forderungen gegenüber Rück
versicherern 

►M2 Von Rückversicherern im Zusammenhang mit dem Rückver
sicherungsgeschäft zu entrichtende Beträge, die nicht in den aus 
Rückversicherungsverträgen einforderbaren Beträgen enthalten sind. 
Hierzu zählen beispielsweise: die Beträge aus Forderungen gegen
über Rückversicherern im Zusammenhang mit regulierten Schäden 
von Versicherungsnehmern oder Begünstigten; Forderungen gegen
über Rückversicherern im Zusammenhang mit anderen Sachverhalten 
als Versicherungsfällen oder mit regulierten Versicherungsansprü
chen, wie etwa Provisionen. 
Bei der Solvabilität-II-Spalte (C0010) sind in diesem Feld nur über
fällige Beträge anzugeben. ◄ 

C0010–C0020/ 
R0380 

Forderungen (Handel, nicht 
Versicherung) 

Dazu gehören Forderungen gegenüber Arbeitnehmern oder verschie
denen Geschäftspartnern (nicht versicherungsbezogen), einschließlich 
öffentlicher Körperschaften. 

C0010–C0020/ 
R0390 

Eigene Anteile (direkt gehal
ten) 

Dies ist der Gesamtbetrag der vom Unternehmen direkt gehaltenen 
eigenen Anteile. 

C0010–C0020/ 
R0400 

In Bezug auf Eigenmittel
bestandteile fällige Beträge 
oder ursprünglich eingeforder
te, aber noch nicht eingezahlte 
Mittel 

Wert der in Bezug auf Eigenmittelbestandteile fälligen Beträge oder 
der ursprünglich eingeforderten, aber noch nicht eingezahlten Mittel 

C0010–C0020/ 
R0410 

Zahlungsmittel und Zahlungs
mitteläquivalente 

Im Umlauf befindliche Banknoten und Münzen, die als allgemeines 
Zahlungsmittel verwendet werden, und Einlagen, die auf Verlangen 
zum Nennwert in Valuta umwandelbar sind und ohne Vertragsstrafe 
oder Einschränkung unmittelbar zur Zahlung per Scheck, Wechsel, 
Giroanweisung, Lastschrift oder mittels einer anderen Form der di
rekten Zahlung verwendet werden können. 
Da Bankguthaben nicht aufgerechnet werden dürfen, werden in die
ser Position ausschließlich positive Guthaben anerkannt; Kontokor
rentkredite sind unter den Verbindlichkeiten auszuweisen, es sei 
denn, es besteht sowohl ein gesetzliches Recht auf Verrechnung 
als auch die nachweisliche Absicht zum Ausgleich auf Nettobasis. 

▼B 
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C0010–C0020/ 
R0420 

Sonstige nicht an anderer 
Stelle ausgewiesene Ver
mögenswerte 

Dies ist die Summe der sonstigen Vermögenswerte, die nicht bereits 
unter anderen Bilanzposten ausgewiesen sind. 

C0010–C0020/ 
R0500 

Vermögenswerte insgesamt Dies ist die Gesamtsumme aller Vermögenswerte. 

Verbindlichkeiten 

C0010–C0020/ 
R0510 

Versicherungstechnische 
Rückstellungen — Nicht
lebensversicherung 

Summe der versicherungstechnischen Rückstellungen für das Nicht
lebensversicherungsgeschäft. 
Bei diesem Betrag ist gemäß der zur Berechnung der Mindestkapi
talanforderung („MCR“) verwendeten kontributorischen Methodik 
auch der vorübergehende Abzug bei den versicherungstechnischen 
Rückstellungen zu berücksichtigen. 
Wird in Bezug auf die Spalte „Bewertung im gesetzlichen Ab
schluss“ (C0020) keine Unterteilung der versicherungstechnischen 
Rückstellungen für Nichtlebensversicherungen vorgenommen, also 
nicht nach Nichtlebensversicherungen (außer Krankenversicherun
gen) und (nach Art der Nichtlebensversicherungen betriebenen) 
Krankenversicherungen unterschieden, so muss in dieser Position 
die Summe ausgewiesen werden. 

C0010–C0020/ 
R0520 

Versicherungstechnische 
Rückstellungen — Nicht
lebensversicherung (außer 
Krankenversicherung) 

Dies ist der Gesamtbetrag der versicherungstechnischen Rückstellun
gen für das Nichtlebensversicherungsgeschäft (außer Krankenver
sicherung). 
Bei diesem Betrag ist gemäß der zur Berechnung der Mindestkapi
talanforderung verwendeten kontributorischen Methodik auch der vo
rübergehende Abzug bei den versicherungstechnischen Rückstellun
gen zu berücksichtigen. 

C0010/R0530 Versicherungstechnische 
Rückstellungen — Nicht
lebensversicherung (außer 
Krankenversicherung) — ver
sicherungstechnische Rück
stellungen als Ganzes berech
net 

Dies ist der Gesamtbetrag der als Ganzes berechneten versicherungs
technischen Rückstellungen (übertragbares/absicherbares Portfolio) 
für das Nichtlebensversicherungsgeschäft (außer Krankenversiche
rung). 
Bei diesem Betrag ist gemäß der zur Berechnung der Mindestkapi
talanforderung verwendeten kontributorischen Methodik auch der vo
rübergehende Abzug bei den versicherungstechnischen Rückstellun
gen zu berücksichtigen. 

C0010/R0540 Versicherungstechnische 
Rückstellungen — Nicht
lebensversicherung (außer 
Krankenversicherung) — bes
ter Schätzwert 

Dies ist der Gesamtbetrag des besten Schätzwerts der versicherungs
technischen Rückstellungen für das Nichtlebensversicherungsgeschäft 
(außer Krankenversicherung). 
Der beste Schätzwert ist ohne Abzug der aus Rückversicherungsver
trägen einforderbaren Beträge anzugeben. 
Bei diesem Betrag ist gemäß der zur Berechnung der Mindestkapi
talanforderung verwendeten kontributorischen Methodik auch der vo
rübergehende Abzug bei den versicherungstechnischen Rückstellun
gen zu berücksichtigen. 

C0010/R0550 Versicherungstechnische 
Rückstellungen — Nicht
lebensversicherung (außer 
Krankenversicherung) — Ri
sikomarge 

Dies ist der Gesamtbetrag der Risikomarge der versicherungstech
nischen Rückstellungen für das Nichtlebensversicherungsgeschäft 
(außer Krankenversicherung). 
Bei diesem Betrag ist gemäß der zur Berechnung der Mindestkapi
talanforderung verwendeten kontributorischen Methodik auch der vo
rübergehende Abzug bei den versicherungstechnischen Rückstellun
gen zu berücksichtigen. 

C0010–C0020/ 
R0560 

Versicherungstechnische 
Rückstellungen — Kranken
versicherung (nach Art der 
Nichtlebensversicherung) 

Dies ist der Gesamtbetrag der versicherungstechnischen Rückstellun
gen für Krankenversicherungen (nach Art der Nichtlebensversiche
rung). 
Bei diesem Betrag ist gemäß der zur Berechnung der Mindestkapi
talanforderung verwendeten kontributorischen Methodik auch der vo
rübergehende Abzug bei den versicherungstechnischen Rückstellun
gen zu berücksichtigen. 

▼B 
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C0010/R0570 Versicherungstechnische 
Rückstellungen — Kranken
versicherung (nach Art der 
Nichtlebensversicherung) — 
versicherungstechnische 
Rückstellungen als Ganzes 
berechnet 

Dies ist der Gesamtbetrag der als Ganzes berechneten versicherungs
technischen Rückstellungen (übertragbares/absicherbares Portfolio) 
für das Krankenversicherungsgeschäft (nach Art der Nichtlebensver
sicherung). 
Bei diesem Betrag ist gemäß der zur Berechnung der Mindestkapi
talanforderung verwendeten kontributorischen Methodik auch der vo
rübergehende Abzug bei den versicherungstechnischen Rückstellun
gen zu berücksichtigen. 

C0010/R0580 Versicherungstechnische 
Rückstellungen — Kranken
versicherung (nach Art der 
Nichtlebensversicherung) — 
bester Schätzwert 

Dies ist der Gesamtbetrag des besten Schätzwerts der versicherungs
technischen Rückstellungen für das Krankenversicherungsgeschäft 
(nach Art der Nichtlebensversicherung). 
Der beste Schätzwert ist ohne Abzug der aus Rückversicherungsver
trägen einforderbaren Beträge anzugeben. 
Bei diesem Betrag ist gemäß der zur Berechnung der Mindestkapi
talanforderung verwendeten kontributorischen Methodik auch der vo
rübergehende Abzug bei den versicherungstechnischen Rückstellun
gen zu berücksichtigen. 

C0010/R0590 Versicherungstechnische 
Rückstellungen — Kranken
versicherung (nach Art der 
Nichtlebensversicherung) — 
Risikomarge 

Dies ist der Gesamtbetrag der Risikomarge der versicherungstech
nischen Rückstellungen für das Krankenversicherungsgeschäft (nach 
Art des Nichtlebensversicherungsgeschäfts). 
Bei diesem Betrag ist gemäß der zur Berechnung der Mindestkapi
talanforderung verwendeten kontributorischen Methodik auch der vo
rübergehende Abzug bei den versicherungstechnischen Rückstellun
gen zu berücksichtigen. 

C0010–C0020/ 
R0600 

Versicherungstechnische 
Rückstellungen — Lebensver
sicherung (außer fonds- und 
indexgebundenen Versiche
rungen) 

Dies ist die Summe der versicherungstechnischen Rückstellungen für 
das Lebensversicherungsgeschäft (außer fonds- und indexgebundenen 
Versicherungen). 
Bei diesem Betrag ist gemäß der zur Berechnung der Mindestkapi
talanforderung verwendeten kontributorischen Methodik auch der vo
rübergehende Abzug bei den versicherungstechnischen Rückstellun
gen zu berücksichtigen. 
Wird in Bezug auf die Spalte „Bewertung im gesetzlichen Ab
schluss“ (C0020) keine Unterteilung der versicherungstechnischen 
Rückstellungen für Lebensversicherungen (außer fonds- und index
gebundenen Versicherungen) vorgenommen, also nicht nach (nach 
Art der Lebensversicherung betriebenen) Krankenversicherungen 
und Lebensversicherungen (außer fonds- und indexgebundenen Ver
sicherungen) unterschieden, so muss in dieser Position die Summe 
ausgewiesen werden. 

C0010–C0020/ 
R0610 

Versicherungstechnische 
Rückstellungen — Kranken
versicherung (nach Art der 
Lebensversicherung) 

Dies ist der Gesamtbetrag aller versicherungstechnischen Rückstel
lungen für das (nach Art des Lebensversicherungsgeschäfts betriebe
ne) Krankenversicherungsgeschäft. 
Bei diesem Betrag ist gemäß der zur Berechnung der Mindestkapi
talanforderung verwendeten kontributorischen Methodik auch der vo
rübergehende Abzug bei den versicherungstechnischen Rückstellun
gen zu berücksichtigen. 

C0010/R0620 Versicherungstechnische 
Rückstellungen — Kranken
versicherung (nach Art der 
Lebensversicherung) — ver
sicherungstechnische Rück
stellungen als Ganzes berech
net 

Dies ist der Gesamtbetrag der als Ganzes berechneten versicherungs
technischen Rückstellungen (übertragbares/absicherbares Portfolio) 
für das (nach Art des Lebensversicherungsgeschäfts betriebene) 
Krankenversicherungsgeschäft. 
Bei diesem Betrag ist gemäß der zur Berechnung der Mindestkapi
talanforderung verwendeten kontributorischen Methodik auch der vo
rübergehende Abzug bei den versicherungstechnischen Rückstellun
gen zu berücksichtigen. 
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ELEMENT HINWEISE 

C0010/R0630 Versicherungstechnische 
Rückstellungen –Krankenver
sicherung (nach Art der Le
bensversicherung) — bester 
Schätzwert 

Dies ist der Gesamtbetrag des besten Schätzwerts aller versicherungs
technischen Rückstellungen für das (nach Art des Lebensversiche
rungsgeschäfts betriebene) Krankenversicherungsgeschäft. 
Der beste Schätzwert ist ohne Abzug der aus Rückversicherungsver
trägen einforderbaren Beträge anzugeben. 
Bei diesem Betrag ist gemäß der zur Berechnung der Mindestkapi
talanforderung verwendeten kontributorischen Methodik auch der vo
rübergehende Abzug bei den versicherungstechnischen Rückstellun
gen zu berücksichtigen. 

C0010/R0640 Versicherungstechnische 
Rückstellungen — Kranken
versicherung (nach Art der 
Lebensversicherung) — Risi
komarge 

Dies ist der Gesamtbetrag der Risikomarge der versicherungstech
nischen Rückstellungen für das (nach Art des Lebensversicherungs
geschäfts betriebene) Krankenversicherungsgeschäft. 
Bei diesem Betrag ist gemäß der zur Berechnung der Mindestkapi
talanforderung verwendeten kontributorischen Methodik auch der vo
rübergehende Abzug bei den versicherungstechnischen Rückstellun
gen zu berücksichtigen. 

C0010–C0020/ 
R0650 

Versicherungstechnische 
Rückstellungen — Lebensver
sicherung (außer Krankenver
sicherungen und fonds- und 
indexgebundenen Versiche
rungen) 

Dies ist der Gesamtbetrag der versicherungstechnischen Rückstellun
gen für das Lebensversicherungsgeschäft (außer Krankenversicherun
gen und fonds- und indexgebundenen Versicherungen). 
Bei diesem Betrag ist gemäß der zur Berechnung der Mindestkapi
talanforderung verwendeten kontributorischen Methodik auch der vo
rübergehende Abzug bei den versicherungstechnischen Rückstellun
gen zu berücksichtigen. 

C0010/R0660 Versicherungstechnische 
Rückstellungen — Lebensver
sicherung (außer Krankenver
sicherungen und fonds- und 
indexgebundenen Versiche
rungen) — versicherungstech
nische Rückstellungen als 
Ganzes berechnet 

Dies ist der Gesamtbetrag der als Ganzes berechneten versicherungs
technischen Rückstellungen (übertragbares/absicherbares Portfolio) 
für das Lebensversicherungsgeschäft (außer Krankenversicherungen 
und fonds- und indexgebundenen Versicherungen). 
Bei diesem Betrag ist gemäß der zur Berechnung der Mindestkapi
talanforderung verwendeten kontributorischen Methodik auch der vo
rübergehende Abzug bei den versicherungstechnischen Rückstellun
gen zu berücksichtigen. 

C0010/R0670 Versicherungstechnische 
Rückstellungen — Lebensver
sicherung (außer Krankenver
sicherungen und fonds- und 
indexgebundenen Versiche
rungen) — bester Schätzwert 

Dies ist der Gesamtbetrag des besten Schätzwerts der versicherungs
technischen Rückstellungen für das Lebensversicherungsgeschäft (au
ßer Krankenversicherungen und fonds- und indexgebundenen Ver
sicherungen). 
Der beste Schätzwert ist ohne Abzug der aus Rückversicherungsver
trägen einforderbaren Beträge anzugeben. 
Bei diesem Betrag ist gemäß der zur Berechnung der Mindestkapi
talanforderung verwendeten kontributorischen Methodik auch der vo
rübergehende Abzug bei den versicherungstechnischen Rückstellun
gen zu berücksichtigen. 

C0010/R0680 Versicherungstechnische 
Rückstellungen — Lebensver
sicherung (außer Krankenver
sicherungen und fonds- und 
indexgebundenen Versiche
rungen) — Risikomarge 

Dies ist der Gesamtbetrag der Risikomarge der versicherungstech
nischen Rückstellungen für das Lebensversicherungsgeschäft (außer 
Krankenversicherungen und fonds- und indexgebundenen Versiche
rungen). 
Bei diesem Betrag ist gemäß der zur Berechnung der Mindestkapi
talanforderung verwendeten kontributorischen Methodik auch der vo
rübergehende Abzug bei den versicherungstechnischen Rückstellun
gen zu berücksichtigen. 
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ELEMENT HINWEISE 

C0010–C0020/ 
R0690 

Versicherungstechnische 
Rückstellungen — fonds- und 
indexgebundene Versicherun
gen 

Dies ist der Gesamtbetrag der versicherungstechnischen Rückstellun
gen für das fonds- und indexgebundene Versicherungsgeschäft. 
Bei diesem Betrag ist gemäß der zur Berechnung der Mindestkapi
talanforderung verwendeten kontributorischen Methodik auch der vo
rübergehende Abzug bei den versicherungstechnischen Rückstellun
gen zu berücksichtigen. 

C0010/R0700 Versicherungstechnische 
Rückstellungen — fonds- und 
indexgebundene Versicherun
gen — versicherungstech
nische Rückstellungen als 
Ganzes berechnet 

Dies ist der Gesamtbetrag der als Ganzes berechneten versicherungs
technischen Rückstellungen (übertragbares/absicherbares Portfolio) 
für das fonds- und indexgebundene Versicherungsgeschäft. 
Bei diesem Betrag ist gemäß der zur Berechnung der Mindestkapi
talanforderung verwendeten kontributorischen Methodik auch der vo
rübergehende Abzug bei den versicherungstechnischen Rückstellun
gen zu berücksichtigen. 

C0010/R0710 Versicherungstechnische 
Rückstellungen — fonds- und 
indexgebundene Versicherun
gen — bester Schätzwert 

Dies ist der Gesamtbetrag des besten Schätzwerts der versicherungs
technischen Rückstellungen für das fonds- und indexgebundene Ver
sicherungsgeschäft. 
Der beste Schätzwert ist ohne Abzug der aus Rückversicherungsver
trägen einforderbaren Beträge anzugeben. 
Bei diesem Betrag ist gemäß der zur Berechnung der Mindestkapi
talanforderung verwendeten kontributorischen Methodik auch der vo
rübergehende Abzug bei den versicherungstechnischen Rückstellun
gen zu berücksichtigen. 

C0010/R0720 Versicherungstechnische 
Rückstellungen — fonds- und 
indexgebundene Versicherun
gen — Risikomarge 

Dies ist der Gesamtbetrag der Risikomarge der versicherungstech
nischen Rückstellungen für das fonds- und indexgebundene Ver
sicherungsgeschäft. 
Bei diesem Betrag ist gemäß der zur Berechnung der Mindestkapi
talanforderung verwendeten kontributorischen Methodik auch der vo
rübergehende Abzug bei den versicherungstechnischen Rückstellun
gen zu berücksichtigen. 

C0020/R0730 Sonstige versicherungstech
nische Rückstellungen 

Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen, die das Unterneh
men entsprechend den nationalen Rechnungslegungsvorschriften oder 
den IFRS im gesetzlichen Abschluss ausweist. 

C0010-C0020/ 
R0740 

Eventualverbindlichkeiten Definition von Eventualverbindlichkeiten: 
a) eine mögliche Verpflichtung, die aus vergangenen Ereignissen 

resultiert und deren Existenz durch das Eintreten oder Nichtein
treten eines oder mehrerer unsicherer künftiger Ereignisse, die 
nicht vollständig in der Kontrolle des Unternehmens liegen, erst 
noch bestätigt wird, oder 

b) eine gegenwärtige Verpflichtung, die auf vergangenen Ereignissen 
beruht, selbst wenn 
(i) nicht wahrscheinlich ist, dass zu ihrer Begleichung ein Ab

fluss wirtschaftlich vorteilhafter Ressourcen erforderlich sein 
wird, oder 

(ii) die Höhe der Verpflichtung nicht ausreichend verlässlich ge
schätzt werden kann. 

Die Höhe der Eventualverbindlichkeiten, die in der Bilanz angesetzt 
wird, richtet sich nach den in Artikel 11 der Delegierten Verord
nung (EU) 2015/35 niedergelegten Kriterien. 
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ELEMENT HINWEISE 

C0010–C0020/ 
R0750 

Andere Rückstellungen als 
versicherungstechnische 
Rückstellungen 

Verbindlichkeiten mit ungewisser Fälligkeit oder Höhe des Betrags, 
außer den unter „Rentenzahlungsverpflichtungen“ ausgewiesenen 
Verbindlichkeiten. 
Die Rückstellungen werden als Verbindlichkeiten erfasst (unter der 
Annahme, dass eine verlässliche Schätzung möglich ist), wenn sie 
Verpflichtungen darstellen und zur Erfüllung der Verpflichtungen ein 
Abfluss von Mitteln mit wirtschaftlichem Nutzen wahrscheinlich ist. 

C0010–C0020/ 
R0760 

Rentenzahlungsverpflichtun
gen 

Dies sind die gesamten Nettoverpflichtungen im Zusammenhang mit 
dem Altersversorgungssystem für Mitarbeiter. 

C0010–C0020/ 
R0770 

Depotverbindlichkeiten Beträge (z. B. Barmittel) aus dem in Rückdeckung gegebenen Ge
schäft oder Beträge, die vom Rückversicherer gemäß Rückversiche
rungsvertrag in Abzug gebracht wurden. 

C0010–C0020/ 
R0780 

Latente Steuerschulden Die latenten Steuerschulden sind die Beträge an Ertragsteuern, die in 
künftigen Perioden resultierend aus zu versteuernden temporären Dif
ferenzen zahlbar sind. 

C0010–C0020/ 
R0790 

Derivate Ein Derivat ist ein Finanzinstrument oder ein anderer Kontrakt mit 
allen drei nachstehenden Merkmalen: 
(a) Seine Wertentwicklung ist an einen bestimmten Zinssatz, den 

Preis eines Finanzinstruments, einen Rohstoffpreis, Wechselkurs, 
Preis- oder Zinsindex, ein Bonitätsrating, einen Kreditindex oder 
eine ähnliche Variable gekoppelt, sofern bei einer nicht finan
ziellen Variablen diese nicht spezifisch für eine der Vertragspar
teien ist (auch „Basiswert“ genannt). 

(b) Es erfordert keine Anfangsauszahlung oder eine, die im Ver
gleich zu anderen Vertragsformen, von denen zu erwarten ist, 
dass sie in ähnlicher Weise auf Änderungen der Marktbedingun
gen reagieren, geringer ist. 

(c) Es wird zu einem späteren Zeitpunkt beglichen. 
In dieser Position sind ausschließlich Derivatverbindlichkeiten aus
zuweisen (d. h. Derivate, die zum Zeitpunkt der Berichterstattung 
einen negativen Wert aufweisen). Derivative Vermögenswerte sind 
unter C0010 –C0020/R0190 anzugeben. 
Unternehmen, deren nationale Rechnungslegungsvorschriften keine 
Bewertung von Derivaten vorsehen, müssen keine Bewertung im 
Abschluss übermitteln. 

C0010–C0020/ 
R0800 

Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten 

Verbindlichkeiten wie Hypotheken und Darlehen gegenüber Kredit
instituten, außer von Kreditinstituten gehaltenen Schuldverschreibun
gen (da das Unternehmen nicht die Möglichkeit hat, alle Halter der 
von ihm ausgegebenen Schuldverschreibungen zu benennen) und 
nachrangigen Verbindlichkeiten. Kontokorrentkredite sind 
einzubeziehen. 

C0010-C0020/ 
R0810 
►M2 ___ ◄ 

Finanzielle Verbindlichkeiten 
außer Verbindlichkeiten ge
genüber Kreditinstituten 

Verbindlichkeiten einschließlich vom Unternehmen begebener Anlei
hen (unabhängig davon, ob sie von Kreditinstituten gehalten werden 
oder nicht), vom Unternehmen selbst begebene strukturierte Schuld
titel sowie Hypotheken und Darlehen bei anderen Stellen als Kredit
instituten. 
Nachrangige Verbindlichkeiten sind hier nicht einzubeziehen. 
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C0010–C0020/ 
R0820 

Verbindlichkeiten gegenüber 
Versicherungen und Vermitt
lern 

►M2 An Versicherte, Versicherer oder andere Unternehmen im 
Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschäft zu entrichtende Be
träge, die nicht in den versicherungstechnischen Rückstellungen ent
halten sind. 
Hierzu zählen auch an (Rück-)Versicherungsvermittler zu entrich
tende Beträge (zum Beispiel Vermittlern geschuldete, vom Unterneh
men jedoch noch nicht gezahlte Provisionen). 
Nicht hierunter fallen Darlehen und Hypotheken, die anderen Ver
sicherungsgesellschaften geschuldet werden und nicht mit dem Ver
sicherungsgeschäft, sondern lediglich mit dem Finanzierungsbereich 
zusammenhängen (und daher als finanzielle Verbindlichkeiten aus
zuweisen sind). 
Hierzu zählen ferner Verbindlichkeiten aus dem in Rückdeckung 
übernommenen Geschäft. 
Bei der Solvabilität-II-Spalte (C0010) sind in diesem Feld nur über
fällige Beträge anzugeben. ◄ 

C0010–C0020/ 
R0830 

Verbindlichkeiten gegenüber 
Rückversicherern 

►M2 An Rückversicherer (insbesondere im Kontokorrentverkehr) 
zu entrichtende Beträge außer Einlagen im Zusammenhang mit dem 
Rückversicherungsgeschäft, die nicht in den aus Rückversicherungs
verträgen einforderbaren Beträgen enthalten sind. 
Hierunter fallen auch Verbindlichkeiten gegenüber Rückversicherern 
im Zusammenhang mit zedierten Prämien. 
Bei der Solvabilität-II-Spalte (C0010) sind in diesem Feld nur über
fällige Beträge anzugeben. ◄ 

C0010–C0020/ 
R0840 

Verbindlichkeiten (Handel, 
nicht Versicherung) 

Dies ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Lieferungen, 
hierzu gehören Beschäftigten, Lieferanten usw. geschuldete nicht 
versicherungsbezogene Beträge, parallel zu den Forderungen (Han
del, nicht Versicherung) auf der Aktivseite; einschließlich öffent
licher Körperschaften. 

C0010–C0020/ 
R0850 

Nachrangige Verbindlichkei
ten 

Nachrangige Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten, die im Falle 
der Abwicklung des Unternehmens erst nach den anderen Verbind
lichkeiten rangieren. Dies ist die Summe der als Basiseigenmittel 
eingestuften und der bei den Basiseigenmitteln nicht berücksichtigten 
nachrangigen Verbindlichkeiten. 
Wird in Bezug auf die Spalte „Bewertung im gesetzlichen Ab
schluss“ (C0020) keine Unterteilung der nachrangigen Verbindlich
keiten nach Basiseigenmitteln und nicht Basiseigenmitteln vor
genommen, so muss in dieser Position die Summe ausgewiesen 
werden. 

C0010–C0020/ 
R0860 

Nicht in den Basiseigenmitteln 
aufgeführte nachrangige Ver
bindlichkeiten 

Nachrangige Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten, die im Falle 
der Abwicklung des Unternehmens erst nach den anderen Verbind
lichkeiten rangieren. Hinter ihnen können noch weitere Schulden 
rangieren. An dieser Stelle sind nur die nachrangigen Verbindlich
keiten auszuweisen, die nicht als Basiseigenmittel eingestuft werden. 
Wird in Bezug auf die Spalte „Bewertung im gesetzlichen Ab
schluss“ (C0020) keine Unterteilung der nachrangigen Verbindlich
keiten nach Basiseigenmitteln und nicht Basiseigenmitteln vor
genommen, so muss dieses Element nicht übermittelt werden. 

C0010–C0020/ 
R0870 

In den Basiseigenmitteln auf
geführte nachrangige Ver
bindlichkeiten 

Als Basiseigenmittel eingestufte nachrangige Verbindlichkeiten. 
Wird in Bezug auf die Spalte „Bewertung im gesetzlichen Ab
schluss“ (C0020) keine Unterteilung der nachrangigen Verbindlich
keiten nach Basiseigenmitteln und nicht Basiseigenmitteln vor
genommen, so muss dieses Element nicht übermittelt werden. 

C0010–C0020/ 
R0880 

Sonstige nicht an anderer 
Stelle ausgewiesene Verbind
lichkeiten 

Dies ist die Summe der sonstigen Verbindlichkeiten, die nicht bereits 
unter anderen Bilanzposten ausgewiesen sind. 
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C0010–C0020/ 
R0900 

Verbindlichkeiten insgesamt Dies ist die Gesamtsumme aller Verbindlichkeiten. 

C0010/R1000 Überschuss der Vermögens
werte über die Verbindlich
keiten 

Dies ist der Gesamtüberschuss der Vermögenswerte über die Ver
bindlichkeiten des Unternehmens auf der Grundlage der Solvabilität- 
II-Bewertung. Wert der Vermögenswerte abzüglich der Verbindlich
keiten. 

C0020/R1000 Überschuss der Vermögens
werte über die Verbindlich
keiten 
(Bewertung im gesetzlichen 
Abschluss) 

Gesamtüberschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten 
laut der Spalte „Bewertung im gesetzlichen Abschluss“. 

S.02.02 — Vermögenswerte und Verbindlichkeiten nach Währung 

Allgemeine Bemerkungen: 

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die jährliche Übermittlung von Informationen 
für einzelne Unternehmen. 

Dieser Meldebogen ist gemäß der Bilanz (S.02.01) auszufüllen. Die Bewertungs
grundsätze sind in der Richtlinie 2009/138/EG, der Delegierten Verordnung (EU) 
2015/35 und den technischen Standards und Leitlinien zu Solvabilität II 
niedergelegt. 

Dieser Meldebogen muss nicht übermittelt werden, wenn mehr als 90 % der 
Vermögenswerte und auch der Verbindlichkeiten in einer einzigen Währung 
gehalten werden. 

Wird er eingereicht, sind die Angaben zur Berichtswährung unabhängig vom 
Betrag der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten obligatorisch. Die nach Wäh
rung aufgeschlüsselten Angaben müssen mindestens 90 % der gesamten Ver
mögenswerte und der gesamten Verbindlichkeiten ausmachen. Die übrigen 
10 % können aggregiert werden. Wenn zur Einhaltung der 90-Prozent-Regel 
entweder Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten in einer bestimmten Währung 
übermittelt werden müssen, dann sind sowohl die auf diese Währung lautenden 
Vermögenswerte als auch die auf diese Währung lautenden Verbindlichkeiten zu 
berichten. 

ELEMENT HINWEISE 

C0010/R0010 Währungscode Geben Sie für jede zu berichtende Währung den alphabetischen 
ISO-4217-Code an. 

C0020/R0020 Gesamtwert aller Währungen 
— Anlagen (außer Ver
mögenswerten für index- und 
fondsgebundene Verträge) 

Geben Sie den Gesamtwert der Anlagen (außer Vermögenswerten für 
index- und fondsgebundene Verträge) für sämtliche Währungen an. 

C0030/R0020 Wert der Berichtswährung — 
Anlagen (außer Vermögens
werten für index- und fonds
gebundene Verträge) 

Geben Sie den Wert der Anlagen (außer Vermögenswerten für index- 
und fondsgebundene Verträge) für die Berichtswährung an. 

C0040/R0020 Wert der sonstigen Währun
gen — Anlagen (außer Ver
mögenswerten für index- und 
fondsgebundene Verträge) 

Geben Sie den Gesamtwert der Anlagen (außer Vermögenswerten für 
index- und fondsgebundene Verträge) für die sonstigen Währungen 
an, für die keine nach Währungen aufgeschlüsselten Angaben über
mittelt werden. 
In den Wert, der in diese Zelle einzutragen ist, fließen folglich die 
Beträge für die Berichtswährung (C0030/R0020) und für die wesent
lichen nach Währung zu berichtenden Währungen (C0050/R0020) 
nicht mit ein. 

▼B 

02015R2450 — DE — 15.12.2017 — 002.001 — 512



 

ELEMENT HINWEISE 

C0050/R0020 Wert der wesentlichen Wäh
rungen — Anlagen (außer 
Vermögenswerten für index- 
und fondsgebundene Verträge) 

Geben Sie den Wert der Anlagen (außer Vermögenswerten für index- 
und fondsgebundene Verträge) für jede einzeln zu berichtende Wäh
rung an. 

C0020/R0030 Gesamtwert aller Währungen 
— sonstige Vermögenswerte: 
►C2 Sachanlagen für den 
Eigenbedarf ◄, Zahlungsmit
tel und Zahlungsmitteläquiva
lente, Policendarlehen, Darle
hen und Hypotheken an Pri
vatpersonen und sonstige 
Darlehen und Hypotheken 
(außer index- und fonds
gebundenen Verträgen) 

Geben Sie den Gesamtwert der sonstigen Vermögenswerte an: 
►C2 Sachanlagen für den Eigenbedarf ◄, Zahlungsmittel und Zah
lungsmitteläquivalente, Policendarlehen, Darlehen und Hypotheken 
an Privatpersonen und sonstige Darlehen und Hypotheken (außer 
index- und fondsgebundenen Verträgen) für sämtliche Währungen. 

C0030/R0030 Wert der Berichtswährung — 
sonstige Vermögenswerte: 
►C2 Sachanlagen für den 
Eigenbedarf ◄, Zahlungsmit
tel und Zahlungsmitteläquiva
lente, Policendarlehen, Darle
hen und Hypotheken an Pri
vatpersonen und sonstige 
Darlehen und Hypotheken 
(außer index- und fonds
gebundenen Verträgen) 

Geben Sie den Wert der sonstigen Vermögenswerte an: ►C2 Sach
anlagen für den Eigenbedarf ◄, Zahlungsmittel und Zahlungsmittel
äquivalente, Policendarlehen, Darlehen und Hypotheken an Privat
personen und sonstige Darlehen und Hypotheken (außer index- und 
fondsgebundenen Verträgen) für die Berichtswährung. 

C0040/R0030 Wert der sonstigen Währun
gen — sonstige Vermögens
werte: ►C2 Sachanlagen für 
den Eigenbedarf ◄, Zah
lungsmittel und Zahlungsmit
teläquivalente, Policendarle
hen, Darlehen und Hypothe
ken an Privatpersonen und 
sonstige Darlehen und Hypo
theken (außer index- und 
fondsgebundenen Verträgen) 

Geben Sie den Gesamtwert der sonstigen Vermögenswerte an: 
►C2 Sachanlagen für den Eigenbedarf ◄, Zahlungsmittel und Zah
lungsmitteläquivalente, Policendarlehen, Darlehen und Hypotheken 
an Privatpersonen und sonstige Darlehen und Hypotheken (außer 
index- und fondsgebundenen Verträgen) für die sonstigen Währun
gen, die nicht aufgeschlüsselt werden. 
In den Wert, der in diese Zelle einzutragen ist, fließen folglich die 
Beträge für die Berichtswährung (C0030/R0030) und für die nach 
Währung zu übermittelten Währungen (C0050/R0030) nicht mit ein. 

C0050/R0030 Wert der wesentlichen Wäh
rungen — sonstige Ver
mögenswerte: ►C2 Sach
anlagen für den Eigenbe
darf ◄, Zahlungsmittel und 
Zahlungsmitteläquivalente, 
Policendarlehen, Darlehen und 
Hypotheken an Privatpersonen 
und sonstige Darlehen und 
Hypotheken (außer index- und 
fondsgebundenen Verträgen) 

Geben Sie den Wert der sonstigen Vermögenswerte an: ►C2 Sach
anlagen für den Eigenbedarf ◄, Zahlungsmittel und Zahlungsmittel
äquivalente, Policendarlehen, Darlehen und Hypotheken an Privat
personen und sonstige Darlehen und Hypotheken (außer index- und 
fondsgebundenen Verträgen) für jede einzelne Währung, die geson
dert zu berichten ist. 
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C0020/R0040 Gesamtwert aller Währungen 
— Vermögenswerte für index- 
und fondsgebundene Verträge 

Geben Sie den Gesamtwert der Vermögenswerte für index- und 
fondsgebundene Verträge für sämtliche Währungen an. 

C0030/R0040 Wert der Berichtswährung — 
Vermögenswerte für index- 
und fondsgebundene Verträge 

Geben Sie den Wert der Vermögenswerte für index- und fonds
gebundene Verträge für die Berichtswährung an. 

C0040/R0040 Wert der sonstigen Währun
gen — Vermögenswerte für 
index- und fondsgebundene 
Verträge 

Geben Sie den Gesamtwert der Vermögenswerte für index- und 
fondsgebundene Verträge für die sonstigen Währungen an, für die 
keine nach Währungen aufgeschlüsselten Angaben übermittelt wer
den. 
In den Wert, der in diese Zelle einzutragen ist, fließen folglich die 
Beträge für die Berichtswährung (C0030/R0040) und für die nach 
Währung zu berichtenden Währungen (C0050/R0040) nicht mit ein. 

C0050/R0040 Wert der wesentlichen Wäh
rungen — Vermögenswerte 
für index- und fondsgebun
dene Verträge 

Geben Sie den Wert der Vermögenswerte für index- und fonds
gebundene Verträge für jede einzeln zu berichtende Währung an. 

C0020/R0050 Gesamtwert aller Währungen 
— aus Rückversicherungen 
einforderbare Beträge 

Geben Sie den Gesamtwert der aus Rückversicherungen einforder
baren Beträge für sämtliche Währungen an. 

C0030/R0050 Wert der Berichtswährung — 
aus Rückversicherungen ein
forderbare Beträge 

Geben Sie den Gesamtwert der aus Rückversicherungen einforder
baren Beträge für die Berichtswährung an. 

C0040/R0050 Wert der sonstigen Währun
gen — aus Rückversicherun
gen einforderbare Beträge 

Geben Sie den Gesamtwert der aus Rückversicherungen einforder
baren Beträge für die sonstigen Währungen an, die nicht nach Wäh
rungen aufgeschlüsselt berichtet werden. 
In den Wert, der in diese Zelle einzutragen ist, fließen folglich die 
Beträge für die Berichtswährung (C0030/R0050) und für die nach 
Währung zu berichtenden Währungen (C0050/R0050) nicht mit ein. 

C0050/R0050 Wert der wesentlichen Wäh
rungen — aus Rückversiche
rungen einforderbare Beträge 

Geben Sie den Wert der aus Rückversicherungen einforderbaren Be
träge für jede einzeln zu berichtende Währung ein. 

C0020/R0060 Gesamtwert aller Währungen 
— Depotforderungen, Forde
rungen gegenüber Versiche
rungen und Vermittlern und 
Forderungen gegenüber Rück
versicherern 

Geben Sie den Gesamtwert der Depotforderungen, der Forderungen 
gegenüber Versicherungen und Vermittlern und der Forderungen ge
genüber Rückversicherern für sämtliche Währungen an. 

C0030/R0060 Wert der Berichtswährung — 
Depotforderungen, Forderun
gen gegenüber Versicherungen 
und Vermittlern und Forde
rungen gegenüber Rückver
sicherern 

Geben Sie den Wert der Depotforderungen, der Forderungen gegen
über Versicherungen und Vermittlern und der Forderungen gegen
über Rückversicherern für die Berichtswährung an. 
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C0040/R0060 Wert der sonstigen Währun
gen — Depotforderungen, 
Forderungen gegenüber Ver
sicherungen und Vermittlern 
und Forderungen gegenüber 
Rückversicherern 

Geben Sie den Wert der Depotforderungen, der Forderungen gegen
über Versicherungen und Vermittlern und der Forderungen gegen
über Rückversicherern für die sonstigen Währungen an, für die keine 
nach Währungen aufgeschlüsselten Angaben übermittelt werden. 
In den Wert, der in diese Zelle einzutragen ist, fließen folglich die 
Beträge für die Berichtswährung (C0030/R0060) und für die nach 
Währung zu berichtenden Währungen (C0050/R0060) nicht mit ein. 

C0050/R0060 Wert der wesentlichen Wäh
rungen — Depotforderungen, 
Forderungen gegenüber Ver
sicherungen und Vermittlern 
und Forderungen gegenüber 
Rückversicherern 

Geben Sie den Wert der Depotforderungen, der Forderungen gegen
über Versicherungen und Vermittlern und der Forderungen gegen
über Rückversicherern für jede einzeln zu berichtende Währung an. 

C0020/R0070 Gesamtwert aller Währungen 
— sonstige Vermögenswerte 

Geben Sie den Gesamtwert aller sonstigen Vermögenswerte für sämt
liche Währungen an. 

C0030/R0070 Wert der Berichtswährung — 
sonstige Vermögenswerte 

Geben Sie den Gesamtwert der sonstigen Vermögenswerte für die 
Berichtswährung an. 

C0040/R0070 Wert der sonstigen Währun
gen — sonstige Vermögens
werte 

Geben Sie den Gesamtwert der sonstigen Vermögenswerte für die 
sonstigen Währungen an, für die keine nach Währungen aufgeschlüs
selten Angaben übermittelt werden. 
In den Wert, der in diese Zelle einzutragen ist, fließen folglich die 
Beträge für die Berichtswährung (C0030/R0070) und für die nach 
Währung zu berichtenden Währungen (C0050/R0070) nicht mit ein. 

C0050/R0070 Wert der wesentlichen Wäh
rungen — sonstige Ver
mögenswerte 

Geben Sie den Wert der sonstigen Vermögenswerte für jede einzeln 
zu berichtende Währung an. 

C0020/R0100 Gesamtwert aller Währungen 
— Vermögenswerte insgesamt 

Geben Sie den Gesamtwert aller Vermögenswerte für sämtliche 
Währungen an. 

C0030/R0100 Wert der Berichtswährung — 
Vermögenswerte insgesamt 

Geben Sie den Gesamtwert der Vermögenswerte für die Berichts
währung an. 

C0040/R0100 Wert der sonstigen Währun
gen — Vermögenswerte ins
gesamt 

Geben Sie den Gesamtwert der Vermögenswerte für die sonstigen 
Währungen an, für die keine nach Währungen aufgeschlüsselten An
gaben übermittelt werden. 
In den Wert, der in diese Zelle einzutragen ist, fließen folglich die 
Beträge für die Berichtswährung (C0030/R0100) und für die nach 
Währung zu berichtenden Währungen (C0050/R0100) nicht mit ein. 

C0050/R0100 Wert der wesentlichen Wäh
rungen — Vermögenswerte 
insgesamt 

Geben Sie den Gesamtwert der Vermögenswerte für jede einzeln zu 
berichtende Währung an. 

C0020/R0110 Gesamtwert aller Währungen 
— versicherungstechnische 
Rückstellungen (außer index- 
und fondsgebundenen Verträ
gen) 

Geben Sie den Gesamtwert aller versicherungstechnischen Rückstel
lungen (außer index- und fondsgebundenen Verträgen) für sämtliche 
Währungen an. 

C0030/R0110 Wert der Berichtswährung — 
versicherungstechnische 
Rückstellungen (außer index- 
und fondsgebundenen Verträ
gen) 

Geben Sie den Wert der versicherungstechnischen Rückstellungen 
(außer index- und fondsgebundenen Verträgen) für die Berichtswäh
rung an. 

▼B 

02015R2450 — DE — 15.12.2017 — 002.001 — 515



 

ELEMENT HINWEISE 

C0040/R0110 Wert der sonstigen Währun
gen — versicherungstech
nische Rückstellungen (außer 
index- und fondsgebundenen 
Verträgen) 

Geben Sie den Gesamtwert der versicherungstechnischen Rückstel
lungen (außer index- und fondsgebundenen Verträgen) für die sons
tigen Währungen an, für die keine nach Währungen aufgeschlüssel
ten Angaben übermittelt werden. 
In den Wert, der in diese Zelle einzutragen ist, fließen folglich die 
Beträge für die Berichtswährung (C0030/R0110) und für die nach 
Währung zu berichtenden Währungen (C0050/R0110) nicht mit ein. 

C0050/R0110 Wert der wesentlichen Wäh
rungen — versicherungstech
nische Rückstellungen (außer 
index- und fondsgebundenen 
Verträgen) 

Geben Sie den Wert der versicherungstechnischen Rückstellungen 
(außer index- und fondsgebundenen Verträgen) für jede einzeln zu 
berichtende Währung an. 

C0020/R0120 Gesamtwert aller Währungen 
— versicherungstechnische 
Rückstellungen — index- und 
fondsgebundene Verträge 

Geben Sie den Gesamtwert der versicherungstechnischen Rückstel
lungen — index- und fondsgebundene Verträge — für alle Währun
gen an. 

C0030/R0120 Wert der Berichtswährung — 
versicherungstechnische 
Rückstellungen — index- und 
fondsgebundene Verträge 

Geben Sie den Wert der versicherungstechnischen Rückstellungen — 
index- und fondsgebundene Verträge — für die Berichtswährung an. 

C0040/R0120 Wert der sonstigen Währun
gen — versicherungstech
nische Rückstellungen — 
index- und fondsgebundene 
Verträge 

Geben Sie den Wert der versicherungstechnischen Rückstellungen — 
index- und fondsgebundene Verträge — für die sonstigen Währun
gen an, für die keine nach Währungen aufgeschlüsselten Angaben 
übermittelt werden. 
In den Wert, der in diese Zelle einzutragen ist, fließen folglich die 
Beträge für die Berichtswährung (C0030/R0120) und für die nach 
Währung zu berichtenden Währungen (C0050/R0120) nicht mit ein. 

C0050/R0120 Wert der wesentlichen Wäh
rungen — versicherungstech
nische Rückstellungen — 
index- und fondsgebundene 
Verträge 

Geben Sie den Wert der versicherungstechnischen Rückstellungen — 
index- und fondsgebundene Verträge — für jede einzeln zu berich
tende Währung an. 

C0020/R0130 Gesamtwert aller Währungen 
— Depotverbindlichkeiten und 
Verbindlichkeiten gegenüber 
Versicherungen, Vermittlern 
und Rückversicherern 

►M1 Geben Sie den Gesamtwert der Depotverbindlichkeiten und 
der Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungen, Vermittlern und 
Rückversicherern für alle Währungen an. ◄ 

C0030/R0130 Wert der Berichtswährung — 
Depotverbindlichkeiten und 
Verbindlichkeiten gegenüber 
Versicherungen, Vermittlern 
und Rückversicherern 

►M1 Geben Sie den Wert der Depotverbindlichkeiten und der Ver
bindlichkeiten gegenüber Versicherungen, Vermittlern und Rückver
sicherern für die Berichtswährung an. ◄ 

C0040/R0130 Wert der sonstigen Währun
gen — Depotverbindlichkeiten 
und Verbindlichkeiten gegen
über Versicherungen, Vermitt
lern und Rückversicherern 

►M1 Geben Sie den Wert der Depotverbindlichkeiten und der Ver
bindlichkeiten gegenüber Versicherungen, Vermittlern und Rückver
sicherern für die sonstigen Währungen an, für die keine nach Wäh
rungen aufgeschlüsselten Angaben übermittelt werden. 
In den Wert, der in diese Zelle einzutragen ist, fließen folglich die 
Beträge für die Berichtswährung (C0030/R0130) und für die nach 
Währung zu berichtenden Währungen (C0050/R0130) nicht mit 
ein. ◄ 
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C0050/R0130 Wert der wesentlichen Wäh
rungen — Depotverbindlich
keiten und Verbindlichkeiten 
gegenüber Versicherungen, 
Vermittlern und Rückver
sicherern 

►M1 Geben Sie den Wert der Depotverbindlichkeiten und der Ver
bindlichkeiten gegenüber Versicherungen, Vermittlern und Rückver
sicherern für jede einzeln zu berichtende Währung an. ◄ 

C0020/R0140 Gesamtwert aller Währungen 
— Derivate 

Geben Sie den Gesamtwert der Derivate für alle Währungen an. 

C0030/R0140 Wert der Berichtswährung — 
Derivate 

Geben Sie den Wert der Derivate für die Berichtswährung an. 

C0040/R0140 Wert der sonstigen Währun
gen — Derivate 

Geben Sie den Gesamtwert der Derivate für die sonstigen Währun
gen an, für die keine nach Währungen aufgeschlüsselten Angaben 
übermittelt werden. 
In den Wert, der in diese Zelle einzutragen ist, fließen folglich die 
Beträge für die Berichtswährung (C0030/R0140) und für die nach 
Währung zu berichtenden Währungen (C0050/R0140) nicht mit ein. 

C0050/R0140 Wert der wesentlichen Wäh
rungen — Derivate 

Geben Sie den Wert der Derivate für jede einzeln zu berichtende 
Währung an. 

C0020/R0150 Gesamtwert aller Währungen 
— finanzielle Verbindlichkei
ten 

Geben Sie den Gesamtwert der finanziellen Verbindlichkeiten für alle 
Währungen an. 

C0030/R0150 Wert der Berichtswährung — 
finanzielle Verbindlichkeiten 

Geben Sie den Wert der finanziellen Verbindlichkeiten für die Be
richtswährung an. 

C0040/R0150 Wert der sonstigen Währun
gen — finanzielle Verbind
lichkeiten 

Geben Sie den Gesamtwert der finanziellen Verbindlichkeiten für die 
sonstigen Währungen an, für die keine nach Währungen aufgeschlüs
selten Angaben übermittelt werden. 
In den Wert, der in diese Zelle einzutragen ist, fließen folglich die 
Beträge für die Berichtswährung (C0030/R0150) und für die nach 
Währung zu berichtenden Währungen (C0050/R0150) nicht mit ein. 

C0050/R0150 Wert der wesentlichen Wäh
rungen — finanzielle Ver
bindlichkeiten 

Geben Sie den Wert der finanziellen Verbindlichkeiten für jede ein
zeln zu berichtende Währung an. 

C0020/R0160 Gesamtwert aller Währungen 
— Eventualverbindlichkeiten 

Geben Sie den Gesamtwert der Eventualverbindlichkeiten für alle 
Währungen an. 

C0030/R0160 Wert der Berichtswährung — 
Eventualverbindlichkeiten 

Geben Sie den Gesamtwert der Eventualverbindlichkeiten für die 
Berichtswährung an. 

C0040/R0160 Wert der sonstigen Währun
gen — Eventualverbindlich
keiten 

Geben Sie den Gesamtwert der Eventualverbindlichkeiten für die 
sonstigen Währungen an, für die keine nach Währungen aufgeschlüs
selten Angaben übermittelt werden. 
In den Wert, der in diese Zelle einzutragen ist, fließen folglich die 
Beträge für die Berichtswährung (C0030/R0160) und für die nach 
Währung zu berichtenden Währungen (C0050/R0160) nicht mit ein. 

C0050/R0160 Wert der wesentlichen Wäh
rungen — Eventualverbind
lichkeiten 

Geben Sie den Wert der Eventualverbindlichkeiten für jede einzeln 
zu berichtende Währung an. 

C0020/R0170 Gesamtwert aller Währungen 
— sonstige Verbindlichkeiten 

Geben Sie den Gesamtwert der sonstigen Verbindlichkeiten für alle 
Währungen an. 

C0030/R0170 Wert der Berichtswährung — 
sonstige Verbindlichkeiten 

Geben Sie den Wert der sonstigen Verbindlichkeiten für die Berichts
währung an. 
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C0040/R0170 Wert der sonstigen Währun
gen — sonstige Verbindlich
keiten 

Geben Sie den Gesamtwert der sonstigen Verbindlichkeiten für die 
verbleibenden Währungen an, für die keine nach Währungen auf
geschlüsselten Angaben berichtet werden. 
In den Wert, der in diese Zelle einzutragen ist, fließen folglich die 
Beträge für die Berichtswährung (C0030/R0170) und für die nach 
Währung zu berichtenden Währungen (C0050/R0170) nicht mit ein. 

C0050/R0170 Wert der wesentlichen Wäh
rungen — sonstige Verbind
lichkeiten 

Geben Sie den Wert der sonstigen Verbindlichkeiten für jede einzeln 
zu berichtende Währung an. 

C0020/R0200 Gesamtwert aller Währungen 
— Verbindlichkeiten ins
gesamt 

Geben Sie den Gesamtwert der Verbindlichkeiten für sämtliche Wäh
rungen insgesamt an. 

C0030/R0200 Wert der Berichtswährung — 
Verbindlichkeiten insgesamt 

Geben Sie den Gesamtwert der Verbindlichkeiten für die Berichts
währung an. 

C0040/R0200 Wert der sonstigen Währun
gen — Verbindlichkeiten ins
gesamt 

Geben Sie den Gesamtwert der Verbindlichkeiten für die sonstigen 
Währungen insgesamt an, für die keine nach Währungen auf
geschlüsselten Angaben übermittelt werden. 
In den Wert, der in diese Zelle einzutragen ist, fließen folglich die 
Beträge für die Berichtswährung (C0030/R0200) und für die nach 
Währung zu berichtenden Währungen (C0050/R0200) nicht mit ein. 

C0050/R0200 Wert der wesentlichen Wäh
rungen — Verbindlichkeiten 
insgesamt 

Geben Sie den Gesamtwert der Verbindlichkeiten für jede einzeln zu 
berichtende Währung an. 
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